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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §10 Abs2 Z5;

EStG 1988 §10 Abs5;

Rechtssatz

Dass für den Ansatz eines Firmenwertes der Erwerb eines Betriebes nicht unbedingte Voraussetzung sei (damit die

einschränkende Bestimmung für einen Investitionsfreibetrag betre;end Betriebserwerb nicht zutre;e), lässt

keineswegs den Schluss zu, der Kommentarmeinung in Schubert/Pokorny/Schuch, Einkommensteuerhandbuch zum

EStG 1972, 346, könnte entnommen werden, ein Kundenstock sei im Bereich der freien Berufe nicht als wesentliche

Betriebsgrundlage anzusehen.
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